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Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt, die Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM), 
welche der Stadtrat in seiner Sitzung am 16.10.2014 beschlossen hatte, mit sofortiger 
Wirkung aufzuheben. 

Gesetzliche Grundlagen:

- Artikel 106 (2) AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
- § 135 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Ausgehend vom Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist 
die Stadt Köthen (Anhalt) innerhalb ihres Gemeindegebietes der ausschließliche Träger der 
gesamten öffentlichen Aufgaben. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt auch, die 
Bereitstellung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher öffentlicher Einrichtungen.

Das vorausbezeichnete Aufgabenspektrum gehört zu der klassischen „kommunalen 
Daseinsvorsorge“ und wird durch eine Summe von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) realisiert.

Kommunen können Unternehmen mit der Erbringung dieser Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) beauftragen. Erhält das betreffende 
Unternehmen dafür eine kommunal finanzierte Ausgleichsleistung, so besteht die Gefahr, 
dass diese Ausgleichsleistung als eine unzulässige Beihilfe im Sinne des europäischen 
Beihilferechts bewertet werden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Da aber sowohl die EU-Kommission als auch die europäischen Gerichte erkannt haben, 
dass bestimmte Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge immer defizitär sind, sind 
Reglungen entwickelt worden, die dazu führen, dass solche Kompensationszahlungen unter 
bestimmten Voraussetzungen als zulässig gewertet werden können.

Zudem hat die EU-Kommission im Zeitverlauf eine Reihe von Beihilfebeschlüssen erlassen, 
in denen sie zu dem Schluss kam, dass bestimmte Maßnahmen zur Finanzierung von 
lokalen Dienstleistungen den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen.

Mit Beschluss vom 10.04.2014 (Beschluss-Nr.: 14/StR/30/005) hat der Stadtrat der Stadt 
Köthen (Anhalt) einer Verlängerung des Kulturstättenvertrages mit dem Landkreis Anhalt-
Bitterfeld bis zum Ablauf des Jahres 2017 zugestimmt. In § 24 Abs. 4 des Vertrages ist 
geregelt, dass sich die Vertragspartner rechtzeitig über eine Fortführung der 
Zuschussgewährung in Art, Höhe und Dauer über das Jahr 2017 hinaus verständigen. 

Dies wurde zum Anlass genommen, um nicht nur den Kulturstättenvertrag, sondern auch 
den weiteren Vertrag zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM GmbH sowie den 
Gesellschaftsvertrag insgesamt einer Revision zu unterziehen. Das Ergebnis dieser 
Revision, der überarbeitete Gesellschaftsvertrag, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 
28.02.2017 (Beschluss-Nr.: 17/StR/17/012) gebilligt, jedoch vorbehaltlich eines positiven 
Ergebnisses hinsichtlich einer noch erforderlichen steuer- und beihilferechtlichen Prüfung. 

Die steuerrechtliche Prüfung ergab, dass keine Bedenken gegen die neue vertragliche 
Konstruktion bestünden. Die beihilferechtliche Prüfung ist unter Federführung des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld ebenfalls erfolgt. Im Ergebnis kommt die den Landkreis Anhalt-
Bitterfeld beratende sachverständige Rechtsanwaltskanzlei zu folgendem Kurzfazit: 

„Wir kommen zu dem Ergebnis, dass begründete Anhaltspunkte und Argumente 
bestehen, die für die Einordnung der überwiegenden Betätigungen der KKM als nicht 
wirtschaftlich sprechen (Museen, kulturelle Eigenveranstaltungen, ggf. 
Destinationsmarketing). Selbst wenn man dies verneinen würde, sind die Mittel der 
kommunalen Gesellschafter zur Finanzierung der Betätigungen der KKM nicht 
geeignet, den gemeinschaftsweiten Handel zu beeinträchtigen, wenn in der Zukunft 
sichergestellt ist, dass die kommerziellen Betätigungen zumindest kostendeckend 
erfolgen und im Rahmen einer Trennungsrechnung nachgewiesen werden kann, 
dass die Betätigungen nicht mit den Mitteln der kommunalen Gesellschafter 
finanziert werden. Es spricht vor diesem Hintergrund Einiges dafür, dass der 



Tatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV nicht erfüllt ist.

Aus diesem Grund ist denkbar, dass die Betrauung der Stadt zugunsten der KKM im
Stadtrat aufgehoben wird, wenn sich die Stadt und der LK ABI auf eine einheitliche
beihilferechtliche Einordnung der Betätigung der KKM verständigt haben.“ 



Gemäß Art. 107 Abs. 1 EU-Arbeitsweisevertrag (AEUV) "…, sind staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen." Die Kanzlei kam in ihrer 38-seitigen Stellungnahme dazu, 
dass es sich bei den Zuschüssen der kommunalen Gesellschafter an die KKM aus 
vornehmlich zwei Gründen bereits tatbestandlich nicht um eine Beihilfe im Sinne des 
europäischen Rechts handelt. Diese Einschätzung wurde vom Landesverwaltungsamt als in 
dieser Angelegenheit zuständige obere Kommunalaufsichtsbehörde gebilligt (vgl. Anlage). 

Mit Beschluss vom 16.10.2014 (Nr.: 14/StR/03/008) hat der Stadtrat der Stadt Köthen 
(Anhalt) für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betrauung der KKM mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse beschlossen. Eine Betrauung 
stellt eine Rechtfertigung für einen Zuschuss dar, der tatbestandlich eine Beihilfe ist. Da die 
Zuschüsse der kommunalen Gesellschafter an die KKM bereits tatbestandlich keine 
Beihilfen im europarechtlichen Sinne sind, bedarf es auch keiner Aufrechterhaltung der 
Betrauung seitens der Stadt Köthen (Anhalt) mehr. Die beratende Kanzlei führt hierzu in 
ihrer Stellungnahme als Handlungsempfehlung sinngemäß wie folgt aus: 

„Eine beihilferechtlich getrennte Behandlung der KKM durch die kommunalen 
Gesellschafter ist jedoch nicht zu empfehlen, weil dieser Umstand zu einer Reihe von 
Folgeproblemen führt. Beispielhaft sei hier nur der Fall genannt, dass die Stadt im 
Kontext der erforderlichen Meldungen zum DAWI Monitoring von der KOM 
aufgefordert wird, die Voraussetzungen für das Vorliegen von DAWI zu belegen. Der 
LK ABI müsste als Mitgesellschafter, wenn er sich der Betrauungsvariante nicht 
angeschlossen hat, nachweisen, dass die Voraussetzungen des Beihilfetatbestandes 
gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV nicht vorliegen, während die Stadt tatbestandlich davon 
ausgeht, dass der Beihilfetatbestand erfüllt ist, der einer Rechtfertigung nach dem 
DAWI Beschluss 2012 bedarf. Diese Ausgangslage dürfte für beide Gesellschafter in 
dem Abstimmungsprozess mit der KOM eher hinderlich sein.“

Der Landkreis hat sich auf Basis der anwaltlichen beihilferechtlichen Stellungnahme gegen 
eine Betrauung entschieden, da die besseren Argumente dafür sprechen, dass es sich bei 
den Zuschüssen an die KKM bereits tatbestandlich nicht um eine Beihilfe handelt. Die 
Verwaltung der Stadt Köthen (Anhalt) folgt diesem Standpunkt, sodass im Sinne einer 
Harmonisierung der Rechtsansichten es nur folgerichtig ist, die erfolgte Betrauung auch zur 
Vermeidung oben beschriebener Folgeprobleme aufzuheben. 

Die anwaltliche beihilferechtliche Stellungnahme für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird in 
den Fraktionszimmern zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen, die Betrauung der Köthen Kultur und 
Marketing GmbH (KKM), die der Stadtrat in seiner Sitzung am 16.10.2014 beschlossen 
hatte, mit sofortiger Wirkung aufzuheben.






Referat Kommunalrecht, 


Kommunale Wirtschaft 
und Finanzen 


Halle, LT. Sep. 2017  


Ihr Zeichen: 


SACHSEN-ANHALT 


LANDESVERWALTUNGSAMT 


Landesverwaltungsamt • Postfach 20 02 56 • 06003 Halle (Saale) 


Stadt Köthen (Anhalt) 
Marktstraße 1-3 
06366 Köthen (Anhalt) 


über 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Am Flugplatz 1 
06366 Köthen (Anhalt) 


Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und Marketing 


GmbH (KKM) und 50 %-ige Beteiligung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 


Mein Zeichen: 
206.5.1.-10212/abi9kkm 


§ 8 Abs. 2: Nach der Nennung der Rechtsgrundlage des § 133 Abs. 1 Nr. 


1 KVG LSA wird die Wortgruppe „einen Wirtschaftsplan beste-


hend aus: einem Ergebnis- und einem Finanz- bzw. Investiti-


onsplan sowie einem Stellenplan aufzustellen" hinzugefügt. Da-


für entfallen die im bisherigen Gesellschaftsvertrag aufgeführ-


ten Buchstaben a) bis d). 


Bearbeitet von: 
Herrn Ahrndt 


michael.ahrndt@ 
Ivwa.sachsen-anhalt.de  


Tel.: (0345) 514-1202 


Fax: (0345) 514-1414  
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Ernst-Kamieth-Straße 2 


06112 Halle (Saale)  


Tel.: (0345) 514-0 


Fax: (0345) 514-1444  


Poststelle@  


Ivwa.sachsen-anhalt.de  


Internet: 


www.landesverwaltungsamt. 
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E-Mail-Adresse nur für 


formlose Mitteilungen 


ohne elektronische Signatur 


Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt 
Deutsche Bundesbank 
BIC MARKDEF1810 
IBAN DE21810000000081001500 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


die beihilfenrechtliche Prüfung hat ergeben, dass die Tätigkeiten der Gesell-


schaft im Falle der Einrichtung einer Trennungsrechnung zwischen wirtschaft-


lichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten in der internen Buchführung beihil-


fekonform erbracht werden können. 


Gleichwohl enthält der bisherige Entwurf des Gesellschaftsvertrages der KKM 


folgende Passagen bzw. Formulierungen, deren Änderung wie am 05.07.2017 


besprochen durch die Kommunalaufsicht empfohlen wird: 


§ 8 Abs. 1: 	Die Wortgruppe „soweit letzteren ein Weisungsrecht im Gesell- 


schaftsvertrag eingeräumt ist", wird gestrichen. 
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Darüber hinaus wird folgender Satz 2 zusätzlich eingefügt: „Die Angaben des Ergeb-


nisplanes sowie des Finanz- bzw. Investitionsplanes sind für weitere drei Jahre dar-


zustellen." 


§ 9 Abs. 1 	Hier wird folgender Satz 4 zusätzlich eingefügt: „Die Gesellschafter können ihren je- 


weiligen Vertretern im Aufsichtsrat jederzeit Weisungen erteilen." 


§ 9 Abs. 2.1 Bei  lit.  a) und b) wird jeweils die Wortgruppe „oder der von ihm benannte Vertreter" 


gestrichen. Stattdessen wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „Die geborenen Mit-


glieder zu a) und b) können sich durch einen Beschäftigten der jeweiligen Kommune 


vertreten lassen." 


§ 9 Abs. 2.2 Hier wird am Ende von Satz 2 die Wortgruppe „regelt der Kreistag bzw. Stadtrat" 


ersetzt durch die Wortgruppe „richtet sich nach § 131 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 KVG 


LSX. 


§ 9 Abs. 15 Satz 1 endet nach der Wortgruppe „in der Angelegenheit selbst beschließen", das 


Wort „wenn" und die in  lit.  a) bis d) formulierten Bedingungen entfallen. 


§ 10 Abs. 1 In Satz 6 wird die Wortgruppe „spätestens drei Tage vor dem Tag der Sitzung" durch 


die Wortgruppe „spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Sitzung" ersetzt. 


§ 10 Abs. 4 Satz 1 wird durch folgenden Wortlaut ergänzt: „oder bei nicht ordnungsgemäßer Ein-


berufung sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend sind und ihr Einverständ- 


nis zur Durchführung der Sitzung im Sitzungsprotokoll erklärt haben." 


§ 12 Abs. 8 In Satz 2 wird die Wortgruppe „spätestens am 3. Tage vor der Gesellschafterver-


sammlung" durch die Wortgruppe „spätestens am 14. Tage vor der Gesellschafter-


versammlung" ersetzt. 


§ 12 Abs. 15 In Satz 3 wird die Wortgruppe „drei Werktage ab Zugang der Vorlage" durch die 


Wortgruppe „zwei Wochen ab Zugang der Vorlage" ersetzt. 


§ 13 Abs. 2 Hier wird zwischen den Wortgruppen „im Rahmen des Gegenstandes der Gesell-


schaft" und „verwendet werden" die Wortgruppe „für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten" 


sowie folgender neuer Satz 3 „Der Nachweis der ausschließlichen Verwendung der 


Zuschüsse ist im Rahmen einer Trennungsrechnung zu führen", eingefügt. 
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§ 14 Abs. 1 Nach der Wortgruppe „den Jahresabschluss" und vor dem Wort „aufzustellen" wird 


die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 


des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften" eingefügt. 


§ 14 Abs. 2 Nach der Wortgruppe „durch einen Abschlussprüfer" und der Wortgruppe „zu prüfen" 


wird ebenfalls die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 


Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften" einge-


fügt. 


§ 14 Abs. 6 Hinsichtlich der ortsüblichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses und des La-


geberichtes gelten die Bestimmungen des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA. 


§ 21 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 2 neu eingefügt: „Die ortsübliche Bekanntmachung des Jah-


resabschlusses und des Lageberichtes gemäß § 14 Abs. 6 dieses Gesellschaftsver-


trages bzw. § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA bleibt hiervon unberührt. 


Begründunq der aufgeführten Empfehlunqen:  


§ 8 Abs. 1 


§ 8 Abs. 2  


Gemäß dem Gesprächsprotokoll vom 05.07.2017 wird von den Gesellschaftern ein 


weisungsabhängiger Aufsichtsrat gewünscht. Dieses wird durch die Änderung er-


reicht. 


Der Wirtschaftsplan des Unternehmens muss gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 1 aus einem 


Ergebnis- und Finanzplan bestehen. Diese sind somit automatisch Teil des Wirt-


schaftsplans. Die Begriffe „Ergebnisplan" und „Finanzplan" sind der KomHVO ent-


nommen, allerdings nur sinngemäß und nicht wörtlich anzuwenden. In der Praxis 


sollte der Finanzplan eher einem Vermögensplan i. S. d. Eigenbetriebsrechts oder 


sogar einem reinen Investitionsplan entsprechen. Es ist auch möglich sich für die 


Bezeichnung „Finanzplan" oder „Investitionsplan" zu entscheiden. 


Das Erfordernis eines Stellenplans sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-


nung besteht lt. aktuellem KVG LSA nicht. Die Gesellschafter sollten im Rahmen des 


Beteiligungscontrollings dennoch darauf bestehen, zumal eine entsprechende Ge-


setzesänderung vorbereitet wird. 


§ 9 Abs. 1 	Ich verweise auf die Begründung zu § 8 Abs. 1. 


§ 9 Abs. 2.1 Die Änderung beinhaltet eine Konkretisierung der Vertretungsregelung i. S. d. § 131 


Abs. 1 und 3 KVG LSA. 
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§9 Abs. 2.2 Der bisherige Satz 2 entsprach nicht den kommunalrechtlichen Bestimmungen, weil 


das Verfahren gesetzlich geregelt ist und demzufolge nicht von der jeweiligen Ver-


tretung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bzw. der Stadt Köthen (Anhalt) bestimmt 


werden kann. 


§ 9 Abs. 15 Seitens der Kommunalaufsichtsbehörde wird aufgrund der Sicherstellung eines an-


gemessenen Einflusses der kommunalen Gesellschafter empfohlen, dass die Ge-


sellschafterversammlung jederzeit bedingungslos alle Geschäfte an sich ziehen 


kann. 


§ 10 Abs. 1 Die jetzige Drei-Tages-Frist erscheint zu kurz und nicht angemessen. Die Zwei-Wo-


chen-Frist ist der Anpassung an die Ladungsfrist geschuldet. Sie ist zudem ein Vor-


schlag für eine angemessene und dennoch nicht zu lange Frist. 


§ 10 Abs. 4 Gemäß dem Gesprächsprotokoll vom 05.07.2017 herrschte Einigkeit, eine Möglich-


keit zur Heilung der Beschlussfähigkeit aufzunehmen. Der Vorschlag orientiert sich 


an der bereits bestehenden Regelung des § 12 Abs. 9 dieses Gesellschaftsvertrages 


für die Gesellschafterversammlung. 


§ 12 Abs. 8  Ich verweise auf die Begründung zu § 10 Abs. 1. Die 14 Tage-Frist (analog zur Zwei-


Wochen-Frist) wurde i. S. d. Einheitlichkeit der Regelungen des Gesellschaftsvertra-


ges gewählt, ist jedoch nur ein Vorschlag. 


§ 12 Abs. 15 Ich verweise auf die Begründung zu §§ 10 Abs. 1, 12 Abs. B. 


§ 13 Abs. 2 Die vorgeschlagenen Änderungen dienen lediglich der Klarstellung, weil für die Ver-


einbarkeit der Gesellschafterzuschüsse mit dem EU-Beihilferechtlich ohnehin so zu 


verfahren ist (siehe Ergebnis der beihilferechtlichen Prüfung). 


§ 14 Abs. 1 Die Änderung erfolgt aufgrund der Regelung des § 133 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA. Ein 


Verweis auf § 133 KVG LSA genügt nicht, da dieser eine konkrete Regelung im Ge-


sellschaftsvertrag einfordert. 


§ 14 Abs. 2 Ich verweise auf die Begründung zu § 14 Abs. 1. 


§ 14 Abs. 6 Die Änderung erfolgt aufgrund der Regelung des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA. Ein 


Verweis auf § 133 KVG LSA genügt erneut nicht, da dieser eine konkrete Regelung 


im Gesellschaftsvertrag einfordert. (Anmerkung: Diese Vorgabe ist m. E. auch erfüllt, 
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wenn die vollständige Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitter-


feld erfolgt und im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) vor Beginn des Auslegungs-


zeitraumes auf die Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises hingewiesen 


wird.) 


§ 21 Abs. 1 	Die neu aufgenommene Regelung dient der Klarstellung. Im Übrigen verweise ich 


auf die Begründung zu § 14 Abs. 6. 


Hinweis:  


Aufgrund der von den Gesellschaftern vorgetragenen Bedenken hinsichtlich einer Änderung des 


Unternehmenszwecks wird die von der Kommunalaufsicht ebenfalls als notwendig erachtete Ände-


rung des § 3 Abs. 3 dieses Gesellschaftsvertrages (nach Möglichkeit Streichung der Wortgruppe 


„und Zweigniederlassungen im Inland oder im Ausland zu errichten") bei den Änderungsvorschlä-


gen ausgeklammert. Im Rahmen der nächsten Änderung des Gesellschaftsvertrages ist jedoch 


auch eine Änderung von § 3 Abs. 3 herbeizuführen. Ich weise zudem darauf hin, dass auch vor der 


Änderung des Gesellschaftsvertrages jegliche Betätigungen ausschließlich im Rahmen der kom-


munalrechtlichen Vorschriften (insbesondere im Rahmen des öffentlichen Zwecks) zulässig sind. 


Mit freundlichen Grüßen 


im Auftrag 
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